
 

 
 

 
An alle Kunden  

 
 
 

 
 
Vorabinformation 
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), Mautänderungsgesetz 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
sofern Sie über o.g. gesetzliche Festlegungen nicht bereits durch Medien, oder Ihre Verbände 
unterrichtet wurden, möchten wir Sie hiermit über die zu erwartende Kostenerhöhung 
rechtzeitig informieren. 
 
Ab dem 01.01.2024 erfolgt die Umsetzung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes 
(BEHG) nun auch auf Abfallstoffströme. Mit dem geänderten BEHG wird die CO2-Bepreisung 
auf alle fossilen Brennstoffemissionen ausgeweitet. Dieses gilt für alle Abfälle, die über 
Müllverbrennungsanlagen thermisch verwertet und somit auch für alle Behandlungsanlagen 
welche Sortierreste hier verwerten lassen. Wir möchten Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass 
sich diese gesetzliche Änderung u.a. auf den Verwertungspreis für gemischte Gewerbeabfälle 
als auch auf andere Abfälle mit thermischen Behandlungsschritten auswirken wird. Diese vom 
Gesetzgeber erhobenen Zuschläge, werden wir ab Januar 2024 für Sie transparent als 
separaten CO2-Zuschlag in unseren Rechnungen ausweisen müssen. 
 
Weiterhin vom Gesetzgeber beschlossen, wurde die Erhöhung der Mautgebühren zum  
1. Dezember 2023. Diese Gebühren liegen um mehr als 80% über den aktuellen Mautsätzen. 
Dies hat direkte Auswirkungen auf unsere eigenen als auch anteilig auf die Transportkosten 
zu den weiteren Entsorgungsanlagen. Eine Anpassung unserer Transportkosten ist somit 
ebenfalls zum 01.12.2023 erforderlich. 
 
Die anhaltend hohe Inflation sowie weitere deutliche Erhöhungen der Personalkosten haben 
weiterhin direkte Auswirkungen auf unsere Betriebskosten. Auch hier sind Preisanpassungen 
zwingend erforderlich. 
 
Insgesamt rechnen wir mit einer Kostensteigungen im zweistelligen Prozentbereich. Bitte 
planen Sie diese Kostensteigerung rechtzeitig ein. Endgültige Preiszuschläge seitens der 
Entsorgungsanlagen liegen uns zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht vor. Sobald uns diese 
vorliegen, werden wir Sie zeitnah wieder informieren. 
 
Haben Sie noch Fragen oder wünschen Sie einen Beratungstermin vor Ort?  
Zögern Sie bitte nicht uns anzurufen, unsere Vertriebsmitarbeiter stehen Ihnen jederzeit gerne 
zur Verfügung. 
 

Mit umweltfreundlichen Grüßen  
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